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Hygeniekonzept für die Gaststätte und Hobbykegeln im KEGELcenter Önsbach (Stand 16.08.2021) 

 

Das Hygeniekonzept dient der Umsetzung der Corona-Verordnung. Hierfür gelten nachfolgende Regeln: 

 

1. Der Zutritt in das KEGELcenter und die Nutzung der Kegelbahnen erfolgt für alle Teilnehmer auf eige-

nes Risiko 

2. Der Zutritt in das KEGELcenter ist nur mit Nachweis über Impfung oder Genesung möglich. Ansonsten 

ist ein maximal 24 Stunden alter negativen Antigen-Schnelltest vorzuweisen. Dies gilt nicht für Kinder 

bis 7 Jahren und Schüler (Nachweis über Schülerausweis).  

3. Der Zutritt ist untersagt für Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, 

namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

4. Ein Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend zu tragen, wenn man sich nicht auf seinem Platz oder auf 

der Bahn befindet. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, muss dies durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachweisen. 

5. Die Durchlüftung der Kegelbahnen und der Gaststätte wird durch die Lüftung gewährleistet. Sie ist im 

Gaststättenbereich und im Kegelcenter mindestens auf Stufe 1 zu betreiben. 

6. Es wird empfohlen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und auch das bereitgestellte Händedesin-

fektionsmittel zu nutzen. 

7. Die anwesenden Personen müssen sich zur Kontaktnachverfolgung registrieren. Dafür steht ein QR-

Code für die Luca-App zur Verfügung. Alternativ ist die Registrierung über eine Liste möglich. Spieler 

der im KEGELcenter spielenden Vereine müssen nur den Namen erfassen und die Uhrzeit der Ankunft 

und des Verlassens der Anlage. Für andere Spieler und sonstige Gäste ist die Angabe der Telefonnum-

mer oder E-Mailadresse notwendig.  

8. Tische und sonstige Oberflächen und Gegenstände, die häufig berührt werden, werden regelmäßig 

vom Personal desinfiziert.  

9. Tische sind so angeordnet, dass große Abstände zwischen den Tischen bestehen und ausreichend Ab-

stände auf den Laufwegen vorliegen.  

 

Besondere Regelungen für den Kegelbahnbetrieb: 

10. Gespielt werden darf aktuell auf allen Bahnen. 

11. Auf der Bahn selbst darf sich immer nur ein Kegler befinden.  

12. Es stehen zur eigenverantwortlichen Desinfektion der Kugeln und der Stellpulte Desinfektionsmittel 

bereit.  

13. Nach jeder Gruppe wird eine vollumfängliche Desinfektion der Tische und Bahnanlage vorgenommen.  

 

 


